
    
 

 

 
Weitere Informationen wie z.B. die Mandanteninformationen nach der  
DL-InfoV stehen unter https://www.hinrichs-kanzlei.de/ zur Verfügung. 

 

Vollmacht 

Rechtsanwältin Tanja Hinrichs  
Pastor-Harder-Straße 3 
25770 Hemmingstedt 

wird hiermit von ___________________________________, geb. am _________________, 

wegen ____________________________________________________________________ 

sowohl Vollmacht zur außergerichtlichen Vertretung aller Art als auch Prozessvollmacht 
für alle Verfahren (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) in allen Instanzen erteilt. 

Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auch auf folgende Befugnisse: 

I. Vertretung vor den Familiengerichten gemäß § 78 ZPO sowie Abschluss von 
Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf  
Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften;  

II. Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen, Abgabe und  
Entgegennahme von Willenserklärungen sowie Vornahme einseitiger 
Rechtsgeschäfte; 

III. Entgegennahme und Bewirken von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen, 
Einlegungen und Rücknahme von Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche, Erhebung 
und Rücknahme von Widerklagen – auch in Ehesachen; 

IV. Beilegung des Rechtsstreits oder außergerichtlicher Verhandlungen durch 
Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis; 

V. Vertretung in allen Neben- und Folgeverfahren jeglicher Art (z.B. Arrest und 
einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung, 
Zwangsversteigerung und Insolvenzverfahren); 

VI. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere (Untervollmacht). Die 
entstehenden Kosten trägt der Unterzeichnende; 

VII. Geld, Wertsachen  und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und 
die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden 
Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.  

Kostenerstattungsansprüche des Auftraggebers gegenüber dem Gegner, der Justizkasse  
oder anderen erstattungspflichtigen Dritten werden in der Höhe der Kostenansprüche der  
beauftragten Rechtsanwältin an diese abgetreten. Der Vollmachtgeber erklärt, dass die von  
ihm zu entrichtenden Gebühren legal erworben oder erwirtschaftet wurden. Soweit 
Vorschusszahlungen geleistet  werden, sollen diese nur solche Ansprüche der 
Rechtsanwältin betreffen, für die die Staatskasse nicht eintreten muss. 

 

 

___________  ___________  ____________________ 
(Ort)    (Datum)    (Unterschrift) 

https://www.hinrichs-kanzlei.de/

